
                                                                                                         Pischelsdorf, am 17.10.2019 

 

Schulordnung 
 

1.    Die Schüler begeben sich auf dem kürzesten und sichersten Weg zur Schule. 

2.    Die Schüler grüßen alle Lehrpersonen, die Schulwartin und Personen, die sie   

       im  Schulhaus treffen. Höflichkeit und Hilfsbereitschaft sind wichtige Anliegen. 

3.    Die Straßenschuhe sind in der Garderobe ordentlich aufzustellen. 

4.    Die Schüler können sich nach Öffnung der Schule durch die Schulwartin in der Früh im                                                                               

       Garderobenbereich   aufhalten.    

5.    Die Anweisungen der Schulwartin sind zu befolgen. 

6.    Lärmen und Laufen ist im Garderobenbereich untersagt. 

7.    Die Schüler gehen um 7.45 Uhr in die Klassen. 

8.    In der Pause darf täglich eine Klasse pro Stockwerk im Gang die vorgelegten Geräte zur  

       Bewegung nutzen. Laufen ist dabei untersagt. 

9.    Das Essen wird in der Pause auf dem Platz eingenommen.  

10.  Die WC- Türen sind zu schließen.  

11.  Das Licht soll nur bei Bedarf eingeschaltet sein. 

12.  Im Gang und im Garderobenbereich ist Ordnung zu halten.  

13.  Kaugummi ist im Schulgebäude nicht erlaubt.  

14.  Nach dem Läuten haben die Schüler unverzüglich auf ihre Plätze zu gehen und ruhig zu  

       sein.  

15.  Das Laufen  und Fangenspielen ist auf dem Parkplatz vor dem Schulgebäude verboten. 

16.  Im Winter ist das Schneeballwerfen im Bereich der Parkplätze nicht erlaubt. 

17.  Für verursachte Schäden sind die Eltern verantwortlich.  

18.  Die Schüler haben alle Einrichtungen und Lehrmaterialien  der Schule schonend zu  

       behandeln.  

19.  Bei Katastrophenfällen sind die Anweisungen strikt zu befolgen. 

20.  Gefährliche Gegenstände ( Messer, Knallkörper u. dgl.) dürfen nicht in die Schule   

       mitgenommen werden. 

21.  Geld und Wertgegenstände dürfen nicht in der Garderobe  aufbewahrt werden. 

22.  Nach Beendigung des Unterrichts haben die Schüler ( Fußgänger) unverzüglich nach   

       Hause zu gehen. 

23.  Handys müssen vor Betreten des Schulgebäudes ausgeschaltet und in der Schultasche       

 aufbewahrt werden. 

24.  Die Kinder haben täglich von Schulbeginn an die Warnwesten zu tragen. 

25.  Aufgrund der Novelle des Tabak- und NichtraucherInnenschutzgesetzes (TNRSG),  

       welches seit 1.5.2018 in Kraft ist, gilt ein generelles Rauchverbot für das gesamte Schul- 

       gebäude und die Schulliegenschaften. Es ist zeitlich unbegrenzt, also nicht nur auf Unter- 

       richtszeiten begrenzt! 

 

 

 

 

Für  das Schulforum:  

 

 

                                                        VOL Dipl.-Päd. Johann Ries, mdLb 

 


